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Wirtschafts- und Sozialkunde

Kompetenzbereich I:
In Ausbildung und Beruf orientieren

1 Duales Ausbildungssystem
1.1 Grundlagen: Beteiligte, Lernorte, Ausbildungsordnung
1. ∙ Berufsbildungsgesetz
 ∙ Ausbildungsordnung
 ∙ Jugendarbeitsschutzgesetz
 ∙ Berufsausbildungsvertrag

2. Duales Ausbildungssystem:  Kombination zwischen praktischer und theoretischer 
schulischer Ausbildung

 Lernort Betrieb:   Auszubildender erhält praktische Berufsgrundbildung. 
Basis der Ausbildung:

 ∙ Berufsausbildungsvertrag
 ∙  Berufsbildungsgesetz: enthält u.  a. Bestimmungen 

über Rechte und Pflichten des Auszubildenden sowie 
über die Ausbildungsordnung (s.  u.)

 Lernort Berufsschule:  Auszubildender erhält theoretische Ausbildung. 
Basis der Ausbildung:

 ∙ Schulpflicht
 ∙ Lehrpläne
 ∙ Schulgesetze der Länder

3. Inhalte der Ausbildungsordnung (§ 5 Berufsbildungsgesetz):
 ∙ Bezeichnung des Ausbildungsberufes
 ∙ Ausbildungsdauer (zwei bis drei Jahre)
 ∙  Ausbildungsberufsbild: Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Ausbildung sind
 ∙  Ausbildungsrahmenplan: Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Fer-

tigkeiten und Kenntnisse
 ∙ Prüfungsanforderungen

4. Ausbildungsberufsbild:  Beschreibung der Fertigkeiten und Kenntnisse, die Gegen-
stand der Ausbildung sind

5. Ausbildungsrahmenplan:  schriftliche Anleitung zur sachlichen und zeitlichen 
Gliederung der Vermittlung der notwendigen Fertigkeiten 
und Kenntnisse des jeweiligen Ausbildungsberufes
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1.2 Das Ausbildungsverhältnis
1. mindestens ein Monat, maximal vier Monate

2. während der Probezeit jederzeit ohne Angabe von Gründen fristlos kündbar

 Nach der Probezeit: unkündbar

 Ausnahmen: ∙ fristlose Kündigung bei wichtigem Grund
 ∙ Aufgabe der Berufsausbildung (Frist: vier Wochen)
 ∙ andere Berufsausbildung (Frist: vier Wochen)

3. Rechte: ∙ Vergütung ∙ Urlaub
 ∙ Fürsorge ∙ Freistellung zur Berufsschule
 ∙ Ausbildung ∙ Zeugnis
 ∙ Bereitstellung der Ausbildungsmittel ...

 Pflichten: ∙ Dienstleistung ∙ Lernpflicht
 ∙ Berufsschulbesuch ∙ Schweigepflicht
 ∙ Berichtsheft führen ∙ Weisungen befolgen ...

4. Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

5. Schriftform

6. mit Bestehen der Abschlussprüfung bei der IHK

7. ∙ Selbstständigkeit ∙ Kommunikationsfähigkeit
 ∙ Teamfähigkeit ∙ Denken in Zusammenhängen
 ∙ Verantwortungsbereitschaft ∙ Eigeninitiative
 ∙ Fähigkeit zur Problemlösung ∙ Kreativität

8.  a) Vereinbarung I: Vorrang des Betriebes gesetzeswidrig, weil
   ∙  Berufsschulpflicht besteht für den Auszubildenden und Pflicht zur 

Freistellung zum Besuch der Berufsschule für den Ausbilder.
   ∙  Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht 

eintreten.

  Vereinbarung II: Probezeit
   ∙ ist zu lang; maximal vier Monate, Probezeit endet am 31.12.2025.
   ∙  Beendigung des Ausbildungsverhältnisses fristlos und ohne Ang-

abe von Gründen ist während der Probezeit möglich.

  Vereinbarung III: Tätigkeiten
    Diese Vereinbarung ist ungültig, denn Auszubildenden dürfen nur 

Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen.
   Hausmeisterarbeiten gehören nicht dazu.
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 Vereinbarung IV: Urlaubsregelung
   ∙  Die Mindesturlaubsdauer beträgt 24 Werktage; dies gilt auch für 

volljährige Auszubildende.
   ∙  Für Auszubildende unter 18 J. gelten längere Regelungen, abhän-

gig vom Alter. 
       15-jährige = 30 Werktage, 16-jährige = 27 Werktage,
        17-jährige = 25 Werktage.
 ba) Die Kündigung ist rechtens; in der Probezeit kann fristlos gekündigt werden.
 bb)  Die Kündigung ist nicht rechtens. Für eine fristlose Kündigung nach der Probezeit muss 

ein wichtiger Grund vorliegen. Das ist hier nicht der Fall. Eine fristgerechte (vier 
Wochen) Kündigung wäre möglich, wenn Jan die Berufsausbildung ganz aufgeben 
möchte bzw. eine andere Berufsausbildung absolvieren möchte.

 bc)    Wenn Erdan die Abschlussprüfung insgesamt besteht, endet die Ausbildung mit der 
Bekanntgabe des Ergebnisses. Dies ist am Tag der mündlichen Abschlussprüfung der 
Fall. Das Ausbildungsverhältnis endet am 15.07.2026.

 bd) Einfaches Zeugnis:
   Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie erworbene Kenntnisse 

und Fertigkeiten
  Qualifiziertes Zeugnis:
  zusätzliche Angaben über Verhalten (Führung) und Leistung

9. a)   Hallo Ursel, grundsätzlich können laut § 20 BBiG Probezeiten von 1–4 Monaten ver-
einbart werden, und damit können auch Unterschiede bei Auszubildenden entstehen. 
Deine Probezeit von 6 Monaten ist jedoch aufgrund des Gesetzes nicht zulässig.

 b)   Hallo Kevin, da du noch nicht volljährig bist, gilt für dich das Jugendarbeitsschutzge-
setz. Hier ist in § 8 Abs. 1 klar geregelt, dass Jugendliche maximal acht Stunden täglich 
und 40 Stunden wöchentlich arbei ten dürfen. In Ausnahmefällen auch 8,5 Stunden, 
sofern die 40 Stunden in der Woche nicht über schritten werden. Damit sind die Über-
stunden nicht rechtmäßig.

 c)   Hallo Sabine, die getroffene Vereinbarung verstößt gegen das Gesetz. Laut § 17 Abs. 1  
BBiG muss die Vergütung jährlich ansteigen.

 d)   Hallo Armin, laut § 13 Nr. 6 BBiG bist du während deiner Ausbildung verpflichtet, Still-
schweigen über betriebsinterne Geheimnisse zu wahren. Eine fristlose Kündigung ist 
laut § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG nur aus einem wichtigen Grund zulässig. Hierzu können die 
Weitergabe interner Informationen gezählt wer den. Damit ist die Kündigung rechtmä-
ßig.

 e)   Hallo Nina, laut § 15 BBiG und § 9 JArbSchG muss dein Chef dich für die Berufsschule 
freistellen.



8 WiSo: In Ausbildung und Beruf orientieren (KB I)

An der beruflichen Ausbildung sind zwei Partner beteiligt: 
Berufsschule und Ausbildungsbetrieb.

1 1

1.

Erzielte
Punkte

1., 2., 3.
Versuch

Punktesumme Punktesumme Punktesumme 

Ausbildungsvertrag I – LösungenTest

2
2. 2
3. 2

1

Vorteile des dualen Systems Nachteile des dualen Systems

Die Ausbildung wird abwechs- Die Abstimmung der Ausbildungs-
inhalte zwischen Betrieb und
Schule ist häufig schwierig 
umzusetzen.

lungsreicher.

Die Ausbildung erfolgt praxis-
bezogen, da sie sich über-
wiegend im Betrieb abspielt. Ausbildungsplatzangebot der 

Betriebe ist unzureichend.

1. 2
2. 2
3. 2

1. 2
2. 2

2

2

Berufsbildungsgesetz (BBIG)

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

3
1

1

Ausbildende

Auszubildende 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift
des gesetzlichen Vertreters notwendig.

1
1. 2
2. 2
3. 2

1. 12 2. 12 3. 12

4

Tragen Sie Ihre Punktesumme ein und ermitteln Sie auf dem Aufgabenblatt Ihre Note.

0,5

0,5
0,5

0,5

3.

0,5

0,5

Schriftform            Ausfüllen eines bundeseinheitlichen Vordruckes

Bei der IHK (ist für die kaufmännische Ausbildung zuständig) erfolgt die
Eintragung in das Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse („Lehrlingsrolle“).

1. 2
2. 2
3. 2

5
1

1

Beginn und Dauer der Ausbildung
Dauer der Probezeit

Höhe der Ausbildungsvergütung usw.
Siehe § 17 BBiG.

1. 2
2. 2
3. 2

6
1
1
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Pflichten des Auszubildenden       Pflichten des Ausbildenden  
§ 13 BBiG                                             §§ 14 ff. BBiG

Lernpflicht                                 Ausbildungspflicht

Schweigepflicht                      Freistellung zum 
Berufsschulbesuch   

1.

Erzielte
Punkte

1., 2., 3.
Versuch

Ausbildungsvertrag II – LösungenTest

2
2. 2
3. 2

1

mindestens 1 Monat,    maximal 4 Monate (§ 20 BBiG)
1. 1
2. 1
3. 1

1. 1
2. 1
3. 1

2

Beide Partner sollen sich kennenlernen
und
die Berufseignung und -neigung überprüfen können. 

3

a) Während der Probezeit kann jeder Vertragspartner, also auch der 
Arbeitgeber, fristlos kündigen (§ 22 Abs. 1 BBiG). 
Da Deborahs Arbeitgeber die Schriftform nicht beachtete, ist die Kün-
digung unwirksam         (§ 22 Abs. 3 BBiG).

b) Eine fristlose Kündigung ist nach Ablauf der Probezeit nicht
möglich. Da bei Kim ein Berufswechsel       vorliegt, beträgt die Kündi-
gungsfrist vier Wochen      (§ 22 Abs. 2 BBiG).

1. 4
2. 4
3. 4

4

0,5

0,5 0,5

0,5

0,5 0,5

0,5

0,5

1

a) Der Ausbildungsbetrieb muss ein einfaches Zeugnis ausstellen.
     (§ 16 Abs. 2 BBiG)
b) Das Zeugnis enthält Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufs-

ausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse 
des Auszubildenden (§ 16 Abs. 2 BBiG).

c) Auf Verlangen des Auszubildenden sind Angaben über Führung, Leis-
tung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen (§ 16 Abs. 2
BBiG).

d) Es handelt sich um ein qualifiziertes Zeugnis (§ 16 Abs. 2 BBiG).

1. 4
2. 4
3. 4

5

11

1

0,50,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1

Punktesumme Punktesumme Punktesumme 1. 12 2. 12 3. 12

Tragen Sie Ihre Punktesumme ein und ermitteln Sie auf dem Aufgabenblatt Ihre Note.
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1.3 Konfliktsituationen und Lösungsmöglichkeiten
1.  Konflikte sind meist die Folge von Kommunikationsstörungen. Nur 10 % der Konflikte sind auf 

unterschiedliche Auffassungen über eine Sachfrage zurückzuführen. In 90 % aller Konflikte 
geht es „eigentlich“ um die Beziehung, die beide Konfliktpartner zueinander haben.

2. Mobbing liegt vor, wenn der Konflikt über einen längeren Zeitraum besteht, die angegriff-
ene Person unterlegen ist, die Angriffe absichtsvoll und geplant erfolgen, mit dem Ziel, 
das Mobbingopfer auszustoßen.

3. Kommunikationsregeln für ein Konfliktgespräch:
 ∙ Person des Gesprächspartners achten; nur sachliche Kritik vortragen
 ∙ keine Vorwürfe, nicht verletzen
 ∙ Gesprächspartner nicht ins Wort fallen, ausreden lassen
 ∙ Probleme des Gesprächspartners ernst nehmen, nichts herunterspielen
 ∙ gemeinsam nach Lösungen suchen
 ∙ keine Lösungen aufdrängen

4. Ablauf eines Konfliktgesprächs:

1. Konflikt gemeinsam genau beschreiben: Worum geht es eigentlich? Typische Frage: „Wie 
siehst du das?“ (keine Vorwürfe, nicht unterbrechen)

2. Persönliches Anliegen und Betroffenheit durch Ich-Botschaften ausdrücken. Nicht gleich 
nach Lösungen suchen. Typische Redewendungen: „Mir geht es dabei …“, „Für mich 
bedeutet das …“, „Ich möchte gern …“, „Ich fühle mich …“

3. Gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Typische Fragen: „Was können wir tun?“, 
„Was hältst du von …?“

4. Gemeinsam Vereinbarungen beschließen. „Können wir uns darauf einigen …?“, „Ich werde 
… tun und du wirst auf … achten.“

5. Stufenplan zur Konfliktbewältigung:

1. Konfliktsignale  
wahrnehmen

∙ Widerspruch (Drohung, Beleidigung, Polemik)
∙ Aufregung (Unruhe, Streit, Fraktionsbildung)
∙ Ausweichen (Schweigen, Blödeln)
∙ Lustlosigkeit (Desinteresse, Unaufmerksamkeit)
∙ Krankheit (hohe Fehlzeiten), hohe Fluktuation

2. Konfliktursache 
feststellen

∙ Sachfragen (unterschiedliche Vorstellungen)
∙ Beziehungsebene (Sympathie, Antipathie)
∙ Führungsfehler (Bevorzugung, autoritäre Führung)
∙ Organisationsmängel (Über-, Unterorganisation)

3. Konflikt 
handhaben

∙ Rückzug (Umgehung, Vermeidung, Verdrängung)
∙ Durchsetzen (Gewinner)/Nachgeben (Verlierer)
∙ Kompromiss (beide geben teilweise nach)
∙ Konsens (gemeinsame Vereinbarung)
∙ Intrige, Sündenbock suchen

4. Rückmeldung 
(Feedback)

∙ Ich-Botschaften geben
∙ zeitliche Nähe beachten
∙ Bezug auf eine konkrete Situation
∙ Bezug auf das Verhalten (nicht auf die Person)
∙ Abmahnung, wenn keine Besserung
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